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v o r w o r t

In unserer schnelllebigen Zeit ist Mobilität ein hohes Gut. Jene, 
die mit dem hohen Alltagstempo Schritt halten können, sind im 
öffentlichen Raum mobil. Wem es nicht möglich ist mitzuhalten, 
hat es hingegen schwer. In erster Linie sind Menschen mit körper
lichen Behinderungen oder mit Sehbehinderung betroffen. Sie 
sind zur Bewältigung des Alltags oft auf fremde Hilfe angewiesen. 
Diese Hilfe sollte ihnen auf allen Ebenen zuteil werden. 

In der österreichischen Bundesverfassung bekennt sich die Repu
blik dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht
behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens 
zu gewährleisten. Auch im Österreichischen Verkehrssicherheits
programm – das sich eine massive Reduktion der Zahl der 
Getöteten bis zum Jahr 2010 zum Ziel setzt – wird die Errichtung 
eines adäquaten Verkehrssystems, das die Mobilitätschancen 
behinderter Menschen erhöht, festgeschrieben. Dieses Ziel sollte 
von uns allen gemeinsam verfolgt werden. Denn jeder von uns 
kann etwas dazu beitragen, dass sich Menschen mit Behinderung 
im Straßenraum besser zurechtfinden. 

In besonderem Maße sind dies all jene, die in der Verwaltung 
und in Planungsprozessen Verantwortung für die Lebensqualität 
anderer Menschen tragen. Behindertengerechte Straßenraum
gestaltung ist keine Frage der Finanzen, sondern eine der Einstel
lung und des Know-hows. Oft sind es nur kleine Details, die – 
rechtzeitig bei der Planung berücksichtigt – große Erleichterung 
für behinderte Menschen mit sich bringen. 

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen die Grund
prinzipien der behindertengerechten Planung näher bringen. 
Sie werden erkennen, wie wichtig Ihr Beitrag ist, damit wir 
gemeinsam unser Ziel erreichen: Straßenraum für alle! 

Hubert Gorbach 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
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e i n l e i t u n g
Platz für alle 

„Mobilität ist 
ein Menschenrecht“ 

Mobilität – ein Grundbedürfnis 

An den Arbeitsplatz gelangen, Lebensmittel besorgen, FreundIn
nen besuchen, an Veranstaltungen teilnehmen – im Alltag des 
modernen Menschen ist Mobilität selbstverständlich. Mobilität 
ist der Schlüssel zur aktiven Teilnahme am sozialen Leben. 
Wer allerdings schon einmal mit einem Kinderwagen unterwegs 
war oder mit einem Gipsfuß zum nächsten Treffpunkt gehumpelt 
ist, konnte erfahren, wie bauliche Hindernisse und Planungs
fehler die ohnehin schon eingeschränkte Mobilität zusätzlich 
beeinträchtigen können. 

Noch ungleich schwieriger ist die Fortbewegung im öffentlichen 
Raum für Menschen mit dauerhafter Seh- und Gehbehinderung 
oder chronischen Krankheiten. Sie müssen Einschränkungen 
hinnehmen, die einen erheblichen Verlust an Lebensqualität zur 
Folge haben. 

Verkehrsgerechte Menschen … 

Behindert sein – behindert werden 

Je stärker die Mobilität eines Menschen durch seine körperlichen 
Defizite eingeschränkt ist, umso stärker treffen ihn Einschrän
kungen von außen, die ihn zusätzlich behindern. Diese Einschrän

kungen können sowohl baulicher Natur 
sein als auch im Unverständnis der Umwelt 
ihre Ursache haben. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Broschüre 
liegt in der Planung für jene, die am stärksten 
durch äußere Einschränkungen behindert 
werden: Menschen, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, und blinde Menschen. Sie 
sind besonders stark betroffen, wenn zum 
Beispiel Einbauten den Gehweg verengen, 
Gehsteigkanten zu hoch oder Kreuzungsbe
reiche unübersichtlich angelegt sind. 
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Zu denen, die durch Mängel oder Unbedachtsamkeiten in der 
Planung im Straßenraum behindert werden, zählen auch viele 
andere VerkehrsteilnehmerInnen: Menschen mit leichten Behinde
rungen oder Verletzungen, gebrechliche Menschen, Kinder und 
letztendlich auch Personen mit Kinderwagen, Einkaufswagen oder 
großen Einkaufstaschen. Jede/r kommt in Situationen, mit denen 
Menschen mit körperlichen Behinderungen tagtäglich kämpfen 
müssen. Planen für Menschen mit Behinderung bedeutet Planen 
für Menschen. Behindertengerechte Planung kommt allen Ver
kehrsteilnehmerInnen zugute. 

„Planen für behinderte
 
Menschen ist Planen für
 
alle Menschen“
 

Menschengerechte Planung 

Jede/r kann etwas dazu beitragen, dass sich Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, im Straßenraum besser 
zurechtfinden. Ob im Kleinen oder im Großen, wir alle tragen 
Verantwortung für jene Mitglieder der Gemeinschaft, die 
unsere Unterstützung brauchen. „Im Kleinen“ die Verkehrsteil
nehmerInnen, indem sie Rücksicht nehmen oder aktiv ihre 
Hilfe anbieten. „Im Großen“ all jene, die mit der Planung und 
Errichtung von Verkehrsanlagen großen Einfluss auf die 
Lebensqualität behinderter Menschen haben – Entscheidungs
trägerInnen in den Gemeinden, VerkehrsplanerInnen, 
Verkehrsbetriebe und einige mehr. 

Oft sind es Kleinigkeiten, die – rechtzeitig bei der 
Planung berücksichtigt – dazu beitragen können, 
Menschen mit Behinderung die Teilnahme am öffent
lichen Leben zu erleichtern. In vielen Fällen kann 
bei der Neuerrichtung oder Umgestaltung von Ver
kehrsanlagen ohne Mehrkosten eine große Wirkung 
für die Betroffenen erzielt werden. 

Bei der Wahl der richtigen Maßnahme oder 
der geeigneten Ausführung soll Ihnen vorliegende 
Broschüre als Leitfaden dienen. 

… oder menschengerechter Verkehr 
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a c h t u n g  s t u f e
Auf den Rollstuhl angewiesen 

Für Menschen im Rollstuhl ist die Mobilität im Alltag besonders schwierig – 
sie erfordert große Anstrengung und setzt eine sensible und achtsame 
Gestaltung des Straßenraumes voraus. Bauliche Barrieren, die von anderen 
VerkehrsteilnehmerInnen kaum wahrgenommen werden, können die Bewe
gungsfreiheit der Menschen im Rollstuhl stark einschränken: Sie begrenzen 
die an sich schon erschwerte Mobilität noch zusätzlich oder schließen diese 
Gruppe gänzlich von der Benützung der Straßenräume aus. 

Bei der rollstuhlgerechten Gestaltung des Straßenraumes stehen grundsätz
lich zwei Wege offen: 
● Hindernisse, wie die nachfolgend beschriebenen, müssen erkannt, 

beseitigt und künftig vermieden werden und 
● dort, wo eine Beseitigung der Hindernisse nicht möglich ist, müssen 

technische Hilfsmittel wie Rampen oder Aufzüge eingesetzt werden, um 
die Mobilität von RollstuhlfahrerInnen zu gewährleisten. 

Zu schmale Gehsteige 

RollstuhlfahrerInnen benötigen am Gehsteig mehr Platz als FußgängerInnen. 
Ist der Gehsteig bzw. Gehweg zu schmal, ist ein zügiges und sicheres Weiter-



STRASSENRAUM FÜR ALLE 

a  t u n g  u f e

11 Kuratorium für Verkehrssicherheit, BM für Verkehr, Innovation und Technologie 

kommen kaum möglich. Eine geringe Distanz zur angrenzenden 
Fahrbahn erhöht zudem die Unfallgefahr beträchtlich. Hindernisse 
am Gehsteig, wie Verkehrszeichen, Hydranten, Plakatständer und 
Ähnliches, engen den Bewegungsspielraum zusätzlich ein. Die 
Fortbewegung wird so – besonders auf stark frequentierten Geh
wegen – zum Hindernis-Parcours für RollstuhlfahrerInnen. Oftmals 
sind dann ein Ausweichen auf die Fahrbahn und eine erhöhte 
Gefährdung unausweichlich. 

Keine Ausweichmöglichkeit 

Auf schmalen, stark frequentierten Geh
steigen erschweren vielerlei Hindernisse 
das Weiterkommen – nicht nur Rollstuhl
fahrerInnen! 

Queren von Straßen 

Vor allem im Bereich ungeregelter Kreuzungen ist das Queren 
von Straßen für RollstuhlfahrerInnen schwierig und gefährlich. Die 
Sichthöhe aus dem Rollstuhl ist deutlich geringer als die erwach
sener FußgängerInnen. Die Sicht auf den fließenden Verkehr ist 
durch parkende Autos oft stark eingeschränkt oder gar unmöglich. 
Umwege sind für Menschen im Rollstuhl aber besonders beschwer
lich. Deshalb ist die Anordnung von rollstuhlgerechten Querungs
hilfen (mit Gehsteigabsenkung) in kurzen Abständen notwendig. 

Höhenunterschiede überwinden 

Jeglicher Niveauunterschied, der nicht durch Rampen oder tech
nische Hilfsmittel überwunden werden kann, ist für Rollstuhl
fahrerInnen unüberwindbar. Doch auch Rampen sind manchmal 
unglücklich gestaltet – zu steil oder zu lang für die gefahrlose 
Bewältigung mit einem Rollstuhl. 

Rollstuhlfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

RollstuhlfahrerInnen sind für die Überwindung größerer Distanzen 
besonders auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die roll
stuhlgerechte Ausstattung von öffentlichen Verkehrsmitteln und 
die Zugänglichkeit von Haltestellen sind daher ein entschei
dender Faktor bei der Erleichterung der Mobilität von Menschen 
im Rollstuhl. Auf vielen Eisenbahn-, Straßenbahn- und Autobus
linien verkehren nach wie vor zahlreiche Fahrzeuge, die mit 
Rollstühlen nicht benutzt werden können. Hier besteht großer 
Nachholbedarf. 

Gefährliches Ausweichmanöver 

Oft ist zu wenig Platz, um Hindernisse mit 
dem Rollstuhl bequem und sicher zu 
umfahren: Die Distanz zu vorbeifahrenden 
Autos, Bussen und Straßenbahnen ist  
dabei gefährlich gering! 
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hören und fühlen
Leben im Dunkeln 

Blinde und sehbehinderte Menschen orientieren sich anhand von akustischen 
und tastbaren (taktilen) Signalen. Mit dem Langstock, dem wichtigsten Hilfs
mittel, werden Hindernisse und Gefahrenpunkte erkannt. Der Gehörsinn spielt 
dabei eine besondere Rolle: Blinde orientieren sich am Geräusch und am 
Echo der Langstockspitze – sie hören mit dem Stock. Mit steigendem Lärm
pegel der Umgebung wird dieses Hören beeinträchtigt oder unmöglich. 

„Lärm ist für Blinde wie Nebel für Sehende“ 
Wolfgang Kremser, seit seinem 16. Lebensjahr blind 

Der Langstock ist aber auch – neben der gelben Armbinde – ein wichtiges 
Erkennungsmerkmal von Blinden im Straßenraum. Gesehen zu werden und 
die Aufmerksamkeit der anderen VerkehrsteilnehmerInnen auf sich zu ziehen, 
ist von größter Bedeutung für die Verkehrssicherheit von Blinden. Rücksichts
volles Verhalten aller VerkehrsteilnehmerInnen ist notwendig, um die Mobi
lität von Blinden und Sehbehinderten zu ermöglichen (vgl. Straßenverkehrs
ordnung § 3 „Vertrauensgrundsatz“). 
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Orientierungshilfen 

In ihrem gewohnten und bekannten Umfeld können sich blinde 
Personen in der Regel gut orientieren. Sie kennen Gefahrenpunkte 
aus Erfahrung und können diese selbstständig überwinden. In 
unbekanntem Gelände jedoch ist es für Blinde und Sehbehinderte 
äußerst schwierig, sich zurechtzufinden und selbstständig mobil 
zu sein. Sie sind auf ein tast- und hörbares sowie flächendecken
des Leitsystem angewiesen, dessen Nutzung sie gewohnt sind. 
Fehlt dieses, so können Blinde in ihnen unbekannter Umgebung 
nur mit Hilfe anderer Menschen oder in Begleitung eines Blinden
hundes ihrem Bedürfnis nach Mobilität nachkommen. 

Überqueren einer Straße 

Ohne entsprechende Leitsysteme und Signal
anlagen ist das selbstständige Überqueren 
von Straßen für Blinde lebensgefährlich. 

Querungshilfen 

Für blinde oder sehbehinderte Menschen ist das Überqueren von 
Straßen abseits von ampelgeregelten Kreuzungen ohne fremde 
Hilfe zu gefährlich. Auch hier sind flächendeckende Leitsysteme, 
die zu Kreuzungen mit akustischen Signalanlagen führen, für eine 
sichere und selbstständige Mobilität unbedingt zu empfehlen. 

Fallen für Blinde 

Blinde können nur Hindernissen ausweichen, die am Boden 
oder in Bodennähe mit dem Langstock erkennbar sind. Objekte, 
die in Brust- oder Kopfhöhe montiert sind, sind für blinde 
Menschen nicht wahrnehmbar und somit höchst gefährlich. Vom 
Briefkasten über Mauervorsprünge, Werbetafeln hin zu schlecht 
gesicherten Baustellen findet sich im Straßenraum eine Vielzahl 
solcher Objekte. 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

Personen, die kein Fahrzeug steuern können, insbesondere blinde 
und sehbehinderte Menschen, sind besonders auf den öffent
lichen Verkehr angewiesen. Die unbegleitete Fahrt mit Bus und 
Bahn, Straßenbahn und U-Bahn wird dort erleichtert, wo taktile 
und akustische Orientierungshilfen den Zugang gewährleisten. 
Viele Einzelheiten, wie die blindengerechte Kennzeichnung von 
Einstiegsbereichen, akustische Stationsansagen und Ansagen 
im Haltestellenbereich, entscheiden über die Mobilität blinder und 
sehbehinderter Fahrgäste. 

Der Briefkasten als Hindernis 

Objekte, die in Kopf- bzw. Brusthöhe 
angebracht sind, können von Blinden 
nicht rechtzeitig erkannt werden. 
Schmerzhafte Erfahrungen sind die Folge. 
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a n d e r s  s e i n  …
… jeder ist anders 

SeniorInnen 

Mit fortschreitendem Alter wächst das 
Gefühl, mit dem zunehmenden Tempo nicht 
mithalten zu können. 

Die Gestaltung des Straßenraumes ist zumeist auf „genormte“ 
VerkehrsteilnehmerInnen ausgerichtet. Viele Menschen, die in 
Teilbereichen nicht der Norm entsprechen, die „anders“ sind, 
werden in ihrer Mobilität eingeschränkt, ihre Bedürfnisse werden 
nicht ausreichend wahrgenommen. 

Dies betrifft einen sehr großen Anteil jener Menschen, die mobil 
sein wollen oder müssen: Personen, die schlecht hören, schlecht 
sehen, die (noch) klein sind oder sich aufgrund ihres Alters oder 
ihres körperlichen Befindens nur langsam fortbewegen – sie alle 
werden durch eine nur an der vermeintlichen „Norm“ ausgerich
tete Verkehrsgestaltung massiv behindert. Im Grunde stellen jene, 
die „anders“ sind, die Mehrzahl der VerkehrsteilnehmerInnen. 

Schlechter sehen … 

Menschen, die schlecht sehen – Blinde, Sehbehinderte –, fällt es 
schwer, Hindernisse und Gefahren rechtzeitig zu erkennen. 
Sie sind auf kontrastreiche Farbgebung und scharfe Konturen, 
auf klare Verkehrslösungen angewiesen. 

Besondere Probleme bereiten Einbauten im Gehwegbereich, 
Niveauunterschiede, Grenzbereiche zwischen Gehweg und Fahr
bahn, unzureichende Beleuchtung und schlechte Lesbarkeit wich
tiger Informationen ebenso wie schlecht einsehbare Fahrbahnen. 

Mit dem Kinderwagen unterwegs 

Hindernisse wie falsch parkende Autos, 
Stufen oder zu enge Gehsteige engen die 
Bewegungsfreiheit ein. 

Schlechter hören … 

Menschen mit beeinträchtigtem Hörsinn können akustische Sig
nale schwer oder gar nicht wahrnehmen. Warngeräusche, wie 
Motorlärm, Hup- oder Klingelsignale, aber auch Zurufe oder Laut
sprecherdurchsagen können von diesen VerkehrsteilnehmerInnen 
nicht als Information genutzt werden. Hier gewinnen optische 
Orientierungshilfen und Warnsignale besondere Bedeutung. 

Speziell bei hohem Lärmpegel können Geräusche von einzelnen, 
sich nähernden Fahrzeugen nicht mehr richtig geortet werden. 
Hörbehinderte (zugleich oft alte, gebrechliche und sehbehinderte) 
Menschen haben außerdem oft Schwierigkeiten, sich bemerkbar 
zu machen und die Aufmerksamkeit von anderen Verkehrsteilneh
merInnen auf sich zu lenken – sie sind in hohem Maße gefährdet. 
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Langsamer sein … 

Das vorherrschende Tempo im Verkehr nimmt keine Rücksicht 
darauf, dass mit fortschreitendem Alter Beweglichkeit, Trittsicher
heit und Sehschärfe abnehmen und Probleme mit Nachtblindheit 
und mangelndem Hörvermögen zunehmen. Als Folge können 
Signale nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen, Kreuzungen 
nicht innerhalb einer Grünphase überquert werden, die Reaktion 
auf herannahende Fahrzeuge erfolgt zu langsam... 

Viele Menschen – und mit der zunehmenden Überalterung der 
Gesellschaft werden es immer mehr – können mit dem Tempo 
des Straßenverkehrs nicht mehr mithalten – sie werden in ihrer 
Mobilität massiv eingeschränkt. 

Auch jüngere Erwachsene lernen mitunter das Gefühl kennen, zu 
langsam unterwegs zu sein: Auch mit Gipsfuß, Kinderwagen, 
schweren Einkaufstaschen oder Koffern oder mit einem Baby im 
Bauch zählt man zu den „anderen“. 

Kinder sind oft überfordert … 

… und müssen schnell lernen, sich im 
Straßenraum zurechtzufinden. 

Kleiner sein … 

Kinder sind vom Tempo des Straßenverkehrs und von 
der darauf ausgerichteten Gestaltung des Straßen-
raumes besonders betroffen. Ihr Lebensraum wird 
sehr stark eingeschränkt. Kinder wollen und müssen 
sich aber im öffentlichen Straßenraum bewegen – 
sie sind dabei aber höchst gefährdet. 

Die Schuld daran liegt nicht bei den Kindern: 
Sie können aufgrund ihrer geringen Körpergröße 
und ihrer natürlich begrenzten Fähigkeiten der 
Wahrnehmung viele Voraussetzungen für 
die Teilnahme am heutigen Straßenverkehr 
nicht erfüllen: 

Sie sehen nicht über parkende Autos, bis 
zum siebten Lebensjahr können sie Entfer
nungen und Geschwindigkeiten nicht richtig 
einschätzen, sie sind nicht fähig, sich so 
zu konzentrieren wie Erwachsene, und sie 
verfügen über weniger Erfahrung. 

Nichtmotorisierte VerkehrsteilnehmerInnen 

Wer tut sich leicht? Wer tut sich schwer? 
(Quellen: Statistisches Jahrbuch Österreichs 2003, Ergebnisse des Mikrozensus 1995/beide Statistik Austria) 

Hörbeeinträchtigte 
6,4% 

Bewegungsbeeinträchtigte 
6,7% 

Sehbeeinträchtigte 
5,7% 

Chronisch Kranke 
23,4% SeniorInnen über 65 Jahre 

5,46% 
Kinder unter 10 Jahren 
10,95% 
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planung für alle
Allgemeine Grundsätze 

„Planung muss die 
größtmögliche 
Mobilität für alle 
gewährleisten!“ 

Der Mensch im Mittelpunkt 

Erfolgreiche Planung gestaltet öffentliche Straßenräume so, dass sie für 
alle Menschen gleichermaßen nutzbar und sicher sind. Die Bedürfnisse der 
Menschen müssen Ausgangspunkt und Maßstab der Straßenraumplanung 
sein. Allen VerkehrsteilnehmerInnen gemeinsam ist das Bedürfnis nach siche
rer, angstfreier und bequemer Mobilität. Die Bedingungen, unter denen 
solche Mobilität möglich ist, sind aber keineswegs einheitlich – jede Gruppe 
von StraßenraumbenützerInnen hat sehr spezifische Anforderungen. 
Die Kenntnis dieser spezifischen Anforderungen und ihre Umsetzung in kon
krete Maßnahmen ist Aufgabe der Planungsverantwortlichen. Sensible 
Planung, die das Recht auf Mobilität für alle Menschen anerkennt, orientiert 
sich an jenen, für die Mobilität am gefahrvollsten und schwierigsten ist. 

Grundsätzlich stellen sich zu Beginn jeder Straßenraumgestaltung Fragen wie: 
● Welche Anforderungen stellt der einzelne Mensch an den öffentlichen Raum? 

● Welche Aktivitäten werden wo ausgeführt? 
● Wie und mit welchem Tempo kann sich der einzelne Mensch fortbewegen? 

Einfache und klare Lösungen 

Gute Planung schafft übersichtliche und klar erkennbare Situationen. Wenn 
Gefahren rechtzeitig einschätzbar sind, können sich auch Kinder, behinderte 
oder ältere Menschen mit mehr Sicherheit und weniger Angst bewegen. 
So wird Mobilität ermöglicht und erleichtert. 
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Barrierefreies Bauen als Standard 

Die notwendige behindertengerechte Ausführung von Neubauten 
kann schon im Rahmen der Ausschreibung gesichert werden. 
Hier stehen einschlägige ÖNORMEN zur Verfügung. 

Eine Übersicht der wichtigsten 
ÖNORMEN zum Thema finden Sie 
auf S. 37. 

Beiziehung von ExpertInnen 

Direkt Betroffene wissen am besten Bescheid über ihre konkreten 
Bedürfnisse und Anforderungen sowie über Möglichkeiten zu 
deren Erfüllung. Die Beratung durch ExpertInnen wie Behinderte 
oder deren InteressenvertreterInnen im Zuge des Planungsprozes
ses ist besonders effektiv und zielführend. 

Bei allen Maßnahmen gilt es, die 
Bauordnungen der Bundesländer zu 
berücksichtigen (siehe dazu S. 37). 

Vielfalt der Maßnahmen 

Die barrierefreie Gestaltung des Verkehrssystems erfordert 
Maßnahmen im technisch-baulichen Bereich ebenso wie 
organisatorische Maßnahmen auf vielen Ebenen. Die 
Entfernung baulicher Hindernisse, der Einsatz von Techni
ken zur Überwindung von Barrieren, die behindertenge
rechte Adaptierung öffentlicher Verkehrsmittel – all dies 
sind Maßnahmen aus dem baulich-technischen Bereich. 

Beispiele für sehr effektive organisatorische Maßnahmen 
sind die Ernennung von FußgängerInnenbeauftragten, 
die sich um die Anliegen aller nichtmotorisierten Straßen
benützerInnen kümmern, oder die Organisation von 
Gepäcktransporten und Mitfahrgelegenheiten. 

Vernetzung 

Punktuelle Einzelmaßnahmen sind wichtig, um besondere 
Gefahrenpunkte zu entschärfen. Sie allein genügen aber 
nicht, um die Mobilität für alle ausreichend zu sichern – 
besonders augenscheinlich wird dies, wenn man sich in 
die Lage von Blinden oder RollstuhlfahrerInnen versetzt. 

Erforderlich sind vielmehr flächendeckende Maßnahmen – 
das Schaffen eines barrierefreien öffentlichen Raumes ist 
als umfassende Aufgabe zu verstehen und erfordert ein 
Gesamtkonzept. Dazu ist eine vernetzte Planung von 
durchgehenden Wegverbindungen und Querungshilfen, 
Blindenleitsystemen, Hilfsbauten für Rollstuhlfahre
rInnen etc. notwendig. Einzelmaßnahmen sind daher 
als schrittweise Umsetzung eines Gesamtkonzeptes 
zu sehen. 

P r a x i s t e s t  
Der bestehende öffentliche S
M traßenraum und 
A

aßnahmen zu seiner behindertengerdaptierung sind – möglichst unter B
echten 

der oben genannten E
eiziehung 

xpertInnen – nach folgen-den Kriterien zu prüfen:
✓ Können alle Gruppen von Verkehrsteil-nehmerInnen die Ziele, die sie aufsuchenwollen, auch gefahrlos erreichen? 
✓ Wo sind bauliche Barrieren, wo sind Ge-fahr

werden? 
enstellen und wie können sie beseitigt 

✓ Wo fehlen behindertengerechte Verbindungen und wie können sie hergestellt werden? 
✓ Sind die Maßnahmen für alle Formen von Be-hinderung hilfr

gative A
eich und wie sind etwaige ne-uswirkungen auf bestimmte Gzu v ruppen ermeiden? 

✓ Erfüllen die Maßnahmen den vorgesehenen Zweck aus Sicht der Behinderten, sind sie so einfach wie möglich, sind sie für allegefahrlos zu benutzen? 
✓ Werden die Einrichtungen und Maßnahmen auch angenommen? 
Die Berücksichtigung der InterG essen aller ruppen erfordert Einfühlungsvermögen, Dkenntnisse und F

etail-lexibilität! 
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g r u n d l a g e n
Platzbedarf im Straßenraum 

Der tatsächliche Platzbedarf der NutzerInnen ist eine wesentliche Rahmenbe
dingung für die Planung und Gestaltung des meist knappen öffentlichen 
Raumes. Dieser Platzbedarf ist abhängig von vielen Faktoren: von der Akti
vität des Menschen, von seinem Alter, seiner körperlichen Konstitution 
und deren etwaiger Beeinträchtigung und nicht zuletzt von Hilfsmitteln zur 
Fortbewegung (vom Langstock bis zum Rollstuhl). 

Die Breite des benötigten Bewegungsraumes ist je nach Art der „Behin
derung“ unterschiedlich: Personen, die einen Kinderwagen schieben, Klein
kinder an der Hand führen, schwere Einkaufstaschen tragen; Blinde mit 
Langstock und/oder Blindenhund; ältere Menschen mit Stock oder anderen 
Gehhilfen; RollstuhlfahrerInnen, die wenden oder Ausweichmanöver durch
führen müssen – all diese Personengruppen haben ihren spezifischen Platz
bedarf. Sie benötigen mehr Platz als der „genormte“, kerngesunde, beweg
liche Erwachsene. Die Dimensionierung von Gehwegen sollte immer auf 
diese Personengruppen abgestimmt sein – auch wenn dies zulasten des 
motorisierten Straßenverkehrs geht. 

Mehr Platz an Orten der Begegnung 

Öffentliche Räume erfüllen unterschiedliche Funktionen, sie werden in 
unterschiedlichem Maße genutzt. Der Raum, den FußgängerInnen beanspru
chen, ist abhängig von dieser Funktion und von der jeweiligen Nutzung. 

120 cm 90 cm 70 cm 
(Wenderadius: 

75–100 cm) 

70 cm 

Unterschiedliche Bewegungsbreiten 

Quellen: stekgraz/Stadtbaudirektion Graz; BM für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
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In Geschäftsvierteln und Einkaufsstraßen ist der Platzbedarf für 
FußgängerInnen höher als in reinen Wohn- oder Bürovierteln. In 
der Umgebung von zentralen Einrichtungen, wie Schulen, Amts
gebäuden, Spitälern, Veranstaltungszentren, Freizeiteinrichtungen 
etc., benötigt der FußgängerInnenverkehr besonders viel Raum. 

Bedienungshöhen – der Teufel steckt im Detail 

Ein ganz besonderes Ärgernis und ein Zeichen von mangelndem 
Einfühlungsvermögen der HerstellerInnen sind die für Behinderte 
oft unerreichbaren Bedienungselemente von öffentlichen Einrich
tungen wie Telefonzellen, Bankomaten, Liftanlagen, Türöffnern 
(z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln). 

Greifhöhen unterschiedlicher Personengruppen 

Erwachsene, stehend 160cm

Erwachsene mit Arm-/Handbehinderung, stehend 90–130cm

Kleinwüchsige und Kinder, stehend 85–120cm

Erwachsene mit Arm-/Handbehinderung, sitzend 70–100cm

RollstuhlfahrerInnen 85–130cm

Bankomat zu hoch angebracht 

Viele Einrichtungen – wie öffentliche 
Telefone, Bankomaten, Liftknöpfe – sind 
für RollstuhlfahrerInnen unerreichbar 
angebracht. Oft befindet sich vor Banko
maten ein Podest, das RollstuhlfahrerInnen 
an der Zufahrt hindert. 

Spurbreite 
Räder: 70 cm 

Wenderadius: 75 cm 

92 cm 

A
ug

en
hö

he
: 1

20
–1

30
 c

m
 

Durchgangsbreite: 90 cm Platzbedarf, 
Begegnung zweier Rollstühle: 180 cm Pendelbewegungen: 70–90 cm 
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a u f  g e h w e g e n
Sicher und bequem unterwegs 

Gehwege sollten immer so angelegt werden, dass wichtige 
Punkte auf direktestmöglichem Weg verbunden sind. Umständ
liche Wegführungen erschweren blinden Menschen die Orien
tierung und bescheren RollstuhlfahrerInnen und gebrechlichen 
Menschen vermeidbare Anstrengungen. Umwege bedeuten für 
Menschen mit Behinderungen einen großen Mehraufwand. 

Verwirrung durch neue 
Straßenraumgestaltung 

Niveaugleicher Übergang von Gehsteig 
zu Randstein und Straßenbelag 

Dimensionierung 

Die Dimensionierung von Gehwegen ist in erster Linie von den 
örtlichen Gegebenheiten abhängig. In starkem Ausmaß ist 
die erforderliche Breite auch von der Verkehrsdichte bestimmt. 
An stark befahrenen Straßen und Plätzen muss der Gehweg 
so dimensioniert werden, dass der Schutz der FußgängerInnen 
vor dem angrenzenden Verkehr gewährleistet ist. 

Idealerweise sollten Gehwege mindestens 150cm (allermin
destens 120cm) breit sein. Wird die Durchgangsbreite durch Ein
bauten eingeschränkt, so sollte zumindest eine Breite von 
90cm verbleiben, dies aber nur auf einer Länge von maximal 
einem Meter. 

Längs- und Quergefälle 

Bis zu 2% Längsgefälle ist für die meisten Personen bewältigbar 
(dabei ist auch ein guter Wasserablauf gewährleistet). Bei 
stärkeren Neigungen können manche – insbesondere Personen 
mit einem händisch betriebenen Rollstuhl – bereits Probleme 
bekommen. 6% Gefälle sollten auf keinen Fall überschritten 
werden. Ist dies aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht 
möglich, so muss die Fläche durch besonders griffigen Boden
belag und beidseitige Anbringung von Handläufen gesichert 
werden. Gehwege sollten lediglich die zur Entwässerung erfor
derliche Querneigung aufweisen. Mehr als 2% Querneigung 
kann schon zum Versteuern handbetriebener Rollstühle führen. 

Komplikation 
durch Verkehrsberuhigung 

Hier können sich Blinde unmöglich 
orientieren: Wo ist hier Straße? Wo Gleis
körper? Wo beginnt der Gehsteig? 

Bodenbeläge und Oberflächengestaltung 

Um ein sicheres, stolper- und sturzfreies Gehen zu ermöglichen, 
sollte bei der Anlage von Gehwegen besonderes Augenmerk auf 
die Auswahl geeigneter Bodenbeläge und auf die Gestaltung der 
Oberfläche gelegt werden. Für eine eben und hart ausgestaltete 
Trittfläche eignen sich am besten griffige, gleitsichere Baustoffe 
wie Verbundpflaster, verdichteter Splitt, gesägte Natursteinplatten, 
feinkörniger Waschbeton, Gummi- und Kunststoffbeläge u.Ä. 
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➪ 

Belagswechsel 

Als Orientierungshilfen, zur Kennzeichnung unterschiedlicher 
Verkehrsflächen und zur Warnung vor Hindernissen sind Belags
wechsel – Farbwechsel, unterschiedliche Rauigkeit – grund
sätzlich zu begrüßen. Grob strukturierte Oberflächen erhöhen 
aber den Rollwiderstand und bringen somit Nachteile für Roll
stuhlfahrerInnen. Besondere Sorgfalt ist bei der Verwendung von 
Kopfsteinpflaster angebracht. Dabei sollte eine möglichst 
ebene Oberfläche gewährleistet sein. Die Fugen sollten möglichst 
schmal ausgeführt und ausgegossen werden. Grobes Pflaster 
mit großen Zwischenräumen sowie Rasensteine sind für geh
behinderte Personen und RollstuhlfahrerInnen ungeeignet. Auch 
mit Krücken oder Stöckelschuhen hat man es nicht leicht. 

Der Randstein … 

… zeigt den Blinden an, wo die Fahrbahn 
beginnt; für RollstuhlfahrerInnen stellt er ein 
Hindernis dar, das überwunden werden 
muss – ein Randstein von 3 cm Höhe erfüllt 
meist beide Anforderungen. 

Höhenunterschiede 

Bei der Abgrenzung von Gehwegen gegenüber anderen Verkehrs
flächen haben Blinde und RollstuhlfahrerInnen unterschiedliche 
Ansprüche. Blinde sollten die Grenze zwischen Gehweg und Fahr
bahn leicht ertasten können und sind dabei auf deutliche Niveau
unterschiede angewiesen. Für RollstuhlfahrerInnen sind niveau
gleiche Übergänge ideal. Der Mittelweg: In der ÖNORM B 1600 
wird ein Niveauunterschied von 3cm empfohlen. 

Achtung: Für Elektro-RollstuhlfahrerInnen 
können selbst geringe Niveauunterschiede 
unüberwindbar sein. 

Anlage von Radwegen 

Radwege stellen – vor allem, wenn es sich um kombinierte Geh
und Radwege handelt – neuralgische Gefahrenzonen dar. Die 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten von FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen können zu gegenseitigen Behinderungen führen. 
Blinde sind besonders gefährdet, da sie die sich nahezu lautlos 
fortbewegenden RadfahrerInnen nicht wahrnehmen können. 
Daher ist unbedingt die optische und bauliche Trennung von 
Geh- und Radwegen anzustreben. 

(Quelle: stekgraz/Stadtbaudirektion Graz) „Stolpersteine“ im Gehsteigbereich 
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briefkästen & co.
Wenn sie zu Hindernissen werden … 

Sie sind in jedem Straßenraum zu finden und werden von vielen 
nicht mehr bewusst wahrgenommen: Briefkästen, Verkehrs
schilder, Werbetafeln, Pflanzentröge und andere Objekte im Geh
steigbereich. Für bewegungs- und sinnesbeeinträchtigte 
Menschen hingegen sind sie schwerwiegende, zum Teil unpas
sierbare Hindernisse. 

Blinde Menschen können Gegenstände, die oberhalb des mit 
dem Stock ertastbaren Bereiches liegen, meist erst dann 
erkennen, wenn sie dagegenstoßen. Und RollstuhlfahrerInnen 
wird das Vorankommen durch falsch angebrachte Einbauten oder 
Geschäftswerbungen am Gehsteig mitunter unmöglich gemacht. 
Derartige Erschwernisse sind unnötig und könnten auf einfache 
Weise vermieden werden. Die behindertengerechte Ausführung 
verursacht keinen oder nur geringen Mehraufwand, wenn man 
rechtzeitig bei der Planung berücksichtigt: 
● Einbauten müssen – auch für Blinde mit dem Langstock – 

gut erkennbar sein. 
● Es muss genügend Platz zur Verfügung stehen, um Hindernisse 

sicher umgehen bzw. mit dem Rollstuhl umfahren zu können. 
Realität & Planungsvorschlag 

Durch den Sockel werden Blinde rechtzeitig 
auf den Briefkasten aufmerksam. 

Lichtraumprofil freihalten 

Das Prinzip ist einfach: Bei Anlage und Erhaltung von Wegen 
ist auf das so genannte Lichtraumprofil zu achten. Über 
die gesamte Wegbreite sollten bis zu einer Höhe von mindestens 
2,20m keinerlei Gegenstände, die breiter als 15 cm sind, in 
das Profil hineinragen. Dies ist für blinde und sehbehinderte Mit
menschen von besonderer Bedeutung, da sie Hindernisse 
wie z.B. Briefkästen oder in Brust- oder Kopfhöhe montierte Ver
kehrszeichen oder Werbefähnchen mit dem Langstock nicht 
ertasten können (vgl. Straßenverkehrsordnung § 48 „Anbringung 
der Straßenverkehrszeichen“). 

Wird das Lichtraumprofil durch größere, fix montierte Objekte 
oder Gebäudeteile durchbrochen, so sind sie durch einen Bügel 
oder Rahmen mit einer Tastleiste für den Langstock, die sich 
maximal in 30cm Höhe über dem Boden befindet, abzusichern 
(vgl. ÖNORM V2102/1). 

Unter „Lichtraumprofil“ versteht man 
den Gehsteigquerschnitt, der von 
Einbauten freigehalten werden sollte. 

min. 120 cm 

m
in. 220 cm

 

Falsch & richtig 

Einbauten, die ins Lichtraumprofil ragen, 
müssen bis zum Boden fortgesetzt werden. 

Fixe Einbauten 

Die genannten Regeln sind inbesondere bei der Montage von 
Briefkästen, Abfalleimern oder Verkehrsschildern zu beachten. Bei 
Verkehrsschildern sollte die Selbstverständlichkeit, mit der sie im 
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Realität & Planungsvorschlag 

Zwischen Hindernissen, wie dem Abfall
eimer und dem Fahrbahnrand, muss aus
reichend Platz zum Passieren bleiben. 
Auch dieses Hindernis sollte für Blinde durch 
einen Sockel erkennbar gemacht werden. 

Gehsteigbereich untergebracht werden, grundsätzlich hinterfragt 
werden. Müssen Zeichen, die vorwiegend den Kfz-Verkehr regeln, 
wirklich den Bewegungsraum der FußgängerInnen einengen? 

Kanaldeckel gehören prinzipiell nicht auf Gehwege. Sind Ab
deckgitter am Gehsteig erforderlich, so dürfen die Öffnungen 
maximal 20x20mm groß sein, da sich ansonsten Rollstuhl
räder, Blinden- oder Gehstöcke darin verfangen können. 
Auch Hydranten werden zu Hindernissen, wenn sie sich auf 
Gehwegen befinden. Sie sollten – deutlich abseits der Fuß
gängerInnenachse – so platziert sein, dass sie von Rollstuhl
fahrerInnen problemlos umfahren werden können und nicht 
riskante Ausweichmanöver auf die Fahrbahn notwendig machen. 

Temporäre Hindernisse 

Neben den fixen Einbauten sind auch temporäre Hindernisse 
problematisch: Werbetafeln vor Geschäften, in den Gehweg 
hineinragende Werbeschilder und -fähnchen oder Leitern, die an 
der Hausmauer lehnen, etc. Zum einen engen sie den Bewe
gungsraum ein und können mit dem Langstock mitunter nicht 
rechtzeitig ertastet werden. Zum anderen bescheren sie blinden 
Menschen, die eine bekannte Route allein bewältigen, unange
nehme Überraschungen. Wenn Blinde alle fixen Einbauten einer 
Strecke kennen und sie ohne fremde Hilfe meistern können, 
wirken neu hinzugekommene Hindernisse extrem verunsichernd. 

Temporäre Hindernisse liegen in der Regel außerhalb des 
Einflussbereiches der Planung. Hier ist es Aufgabe der Gemeinde, 
die Bevölkerung – insbesondere die Geschäftsleute – für das 
Thema zu sensibilisieren. Mit Flugblättern, Artikeln in Gemeinde
zeitungen oder in Fachmagazinen für Gewerbetreibende. 

(Quelle: stekgraz/Stadtbaudirektion Graz) 

Nähere Informationen und weitere Ideen zum 
Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ finden Sie auf 
den Seiten 34/35! 
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k r e u z u n g e n
Straßen sicher überqueren 

Kreuzungen und Querungshilfen müssen besonders sorgfältig 
geplant und gestaltet werden, damit sie von allen Verkehrs
teilnehmerInnen gefahrlos benutzt werden können. Dabei ist auf 
die Umwegempfindlichkeit von nichtmotorisierten Verkehrs
teilnehmerInnen zu achten. Sind die Abstände zwischen den 
Querungshilfen zu groß oder sind diese nur über Umwege 
zu erreichen, dann überqueren viele FußgängerInnen die Straße 
an ungesicherten Stellen. 

Erkennbarkeit 

Sichere Kreuzungen und FußgängerInnenübergänge sind von 
weitem zu sehen und zu erkennen: FußgängerInnen müssen erken
nen, wo sich die nächste Querungshilfe befindet und heranna
hende AutofahrerInnen müssen zu erhöhter Aufmerksamkeit moti
viert werden. Dafür sorgen Lichtsignalanlagen und Beleuchtung, 
Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen. 

Eine einfache und klare Gestaltung, bei der sich alle Verkehrsteil
nehmerInnen leicht zurechtfinden, erhöht die Sicherheit von 
Kreuzungen. Die Gliederung durch verschiedene – jedenfalls aber 
stolperfreie – Bodenbeläge und durch eindeutige Markierungen 
erleichtert die Orientierung. 

Freier Blick auf die Straße 

Die Sicht auf die Fahrbahn muss frei sein. FußgängerInnen, 
RadfahrerInnen und AutofahrerInnen sollen einander rechtzeitig 

erkennen. Dabei ist speziell an Kinder und 
RollstuhlfahrerInnen zu denken, deren Sehhöhe 
niedrig liegt. Gehsteigvorziehungen oder 
erhöhte Kreuzungsplateaus erhöhen die Sicher
heit der FußgängerInnen besonders. 

Dimensionierung 

FußgängerInnenübergänge sollten mindestens 
3m breit sein, bei höherer FußgängerInnen
frequenz auch breiter (s. Bodenmarkierungsver-
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ordnung). Bordsteine sind farblich zu markieren und mit einer 
stark strukturierten Oberfläche zu gestalten (sog. Warnpflas
terung), an geregelten Kreuzungen sind ausreichend große Warte
flächen vorzusehen. Sehbehinderten Menschen helfen so 
genannte Aufmerksamkeitsfelder (siehe Seiten 28/29), die über 
die gesamte Breite des Überganges und mit einer Tiefe von 
rund 1m angebracht werden sollten. 

Wo geht es hier weiter? 

Das Anmeldetableau der FußgängerInnen
ampel ist zu weit von der Straße entfernt – 
außerdem leitet es den Blinden in die falsche 
Richtung. 

Gehsteigabsenkung 

Abgesenkte Gehsteige an Übergängen erhöhen den Komfort 
von FußgängerInnen und RollstuhlfahrerInnen. Der Gehsteig sollte 
auf der gesamten Breite des Schutzweges abgesenkt werden. 
Ist kein markierter Schutzweg vorhanden, sollte die Absenkung 
150cm breit sein, mindestens aber 100cm. Absenkungen dürfen 
höchstens 6% Querneigung und 10% Längsgefälle aufweisen und 
müssen optisch und taktil (z.B. über Pflaster, Noppen, Riffelung) 
gekennzeichnet werden. 

Zwei Ausführungsmöglichkeiten gewährleisten, dass der Übergang 
zwischen Fahrbahn und Gehsteig sowohl von Blinden erfasst 
als auch von RollstuhlfahrerInnen überwunden werden kann: 
● Beibehalten eines geringen Niveauunterschiedes zwischen 

Fahrbahn und Gehweg 
● optische und taktile Aufmerksamkeitsfelder über die gesamte 

Breite der Absenkung bei Niveaugleichheit Fahrbahn/Gehsteig 

Nähere Details zu taktilen Leitsystemen, Warn
pflasterung und Aufmerksamkeitsfeldern 
sowie zu tastbaren Lageplänen finden Sie auf 
den Seiten 28/29! 

Steuerungsanlagen – Orientierungshilfen 

Die Kombination von Lichtsignal, akustischem Signal und taktilen 
Hinweisen ermöglicht die Orientierung für alle Verkehrsteilneh
merInnen. Taktile Hinweise für Sehbehinderte werden in Form von 
„tastbaren Lageplänen“ seitlich am Gehäuse von FußgängerIn
nenampeln angebracht. Bei modernen Ampeln wird die Lautstärke 
des akustischen Signals automatisch an den Lärmpegel der Um
gebung angepasst. So werden AnrainerInnenbeschwerden von 
vornherein vermieden. 

(Quelle: stekgraz/Stadtbaudirektion Graz) Tastbare Lagepläne … 

… erklären die Wegführung im 
Kreuzungsbereich. 
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treppen & rampen
Höhenunterschiede überwinden 

Rampen statt Stufen 

Das Überwinden von Treppen ist für bewegungseingeschränkte 
Menschen ein mühsames Unterfangen. Für RollstuhlfahrerInnen 
stellen Stufen sogar eine unüberwindliche Barriere dar. Daher 
sind möglichst überall Stufen durch Rampen zu ersetzen bzw. 
zusätzliche Rampen oder Aufzüge zu errichten. Davon profitieren 
auch Personen, die mit Kinderwagen, Einkaufswagen oder Fahr
rad unterwegs sind. 

Treppen als Hindernis 

Viele Menschen können Treppen nur 
mit Mühe oder gar nicht überwinden. 

Ausführung von Treppen und Rampen 

Bei der Errichtung von Treppen und Rampen muss eine Reihe 
von Regeln eingehalten werden: 
● Sie sind farblich und taktil zu kennzeichnen. 
● Die Handläufe müssen schon 40cm vor den Treppen bzw. 

Rampen beginnen. Sie sollten 90 bis 100cm hoch, gut 
umfassbar und so gestaltet sein, dass sich Kleidung nicht 
verhängen kann. Bei einem Gefälle ab 6% sind zusätzliche 
Handläufe in 75cm Höhe notwendig. 

Treppe und Rampe nebeneinander 

Bei ausreichendem Platzangebot die beste Lösung 

10
 c

m
 

Rampe mit Radabweiser 

Der Querschnitt zeigt Prinzip und 
vorbildliche Ausführung eines Rad
abweisers. 
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treppen und rampen

● Die seitliche Zwangsführung in Form von Radabweisern ist 
wesentlich, damit RollstuhlfahrerInnen Rampen überwinden 
können. Sie dienen der Absturzsicherung und sind auf jeden 
Fall dann anzubringen, wenn die Höhendifferenz zwischen 
Rampe und umliegendem Gelände mehr als 10 cm beträgt. 

● Grundsätzlich sollten Rampen und auch Treppen nicht zu lang 
sein. Zwischenpodeste mit einer Länge von mindestens 1,2m – 
eventuell ausgestattet mit Sitzgelegenheiten – bieten eine 
Möglichkeit zum Rasten. Bei Rampen sind solche Podeste 
im Abstand von höchstens 10m, bei Treppen nach maximal 
16 Stufen anzubringen. 

● Treppen und Rampen sollten so breit sein, dass genügend 
Platz für eine Person und deren Begleitperson (Nutzbreite 
mindestens 1,5m) sowie für eine entgegenkommende Person 
bleibt. 

● Weitere wichtige Kriterien sind ein geringes Längsgefälle 
(ideal <6%), kein Quergefälle, eine griffige Oberfläche und 
Geradläufigkeit. 

(Quellen: stekgraz/Stadtbaudirektion Graz, Bundesministerium für Jugend und Familie) 

Ohne fremde Hilfe mit dem 
Rollstuhl nicht zu bewältigen 

Zu steile Rampe mit zu hoch angebrachten 
Handläufen 

150 cm 

90
 –

10
0 

cm
 

max. 6 % 

120 cm 1000 cm 40 cm 

Ausführung von Rampen – empfohlene Abmessungen 
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l e i t s y s t e m e
Wegweiser für Blinde und Sehbehinderte 

Leitsysteme – so genannte taktile Bodenwarn- und Bodenleitein
richtungen – helfen blinden oder sehbehinderten Personen, 
sich im öffentlichen Raum zurechtzufinden. Ihre Funktion ergibt 
sich aus dem Unterschied zwischen der umgebenden Boden
fläche und dem Leitsystem, der taktil mit dem Langstock und 
den Füßen sowie optisch durch entsprechende Farbgebung 
erfassbar ist. 

Leitsysteme sollten nur dort angelegt werden, wo eine Orien
tierung an natürlichen Leitlinien (z.B. Hausmauern oder Rasen
kanten) nicht möglich ist, das heißt bei komplexen Verkehrssitu
ationen wie Kreuzungen und Haltestellen. Laut ÖNORM V2102/1 
müssen diese Zusatzeinrichtungen „bei Neu-, Zu- und Umbauten 
unter Einbeziehung der betroffenen Personenkreise geplant und 
errichtet werden“. 

Orientierungshilfe 

Taktile Leitsysteme heben sich aufgrund 
ihrer Struktur gegenüber dem umgebenden 
Belag ab und weisen die Richtung. 

Materialien 

Taktile Leitsysteme können aus Steinen, Fliesen, Streifen aus 
Metall, Hartgummi, Kunststoff, Bodenmarkierungsfarbe, 
Bodenmarkierungsfolie und dergleichen mehr ausgeführt werden 
(vgl. ÖNORM V2102/1). 

Elemente eines Leitsystems 

Leitsysteme bestehen aus: 
● Bodenindikatoren (sog. Bodenleitstreifen), die „Elemente mit 

hohem tastbaren und hörbaren Unterschied sowie einem Farb
kontrast zum angrenzenden Bodenbelag“ (ÖNORM V2102/1) sind 

Elemente eines Leitsystems 

Auffangstreifen – Aufmerksamkeitsfeld – Anzeigen der Richtungsänderung 



STRASSENRAUM FÜR ALLE 

l  t s y  e m e

29 Kuratorium für Verkehrssicherheit, BM für Verkehr, Innovation und Technologie 

● Aufmerksamkeitsfeldern, die Situationsänderungen (Richtungs
änderungen, Abzweigungen, Stufen, Rampen etc.) anzeigen 

● Warnleitstreifen, die als Leitsystem und Schutz vor dem Abstür
zen an der Bahnsteigkante dienen 

● Auffangstreifen, die – quer zur Gehrichtung angebracht – auf 
den Beginn oder das Ende eines taktilen Leitsystems aufmerk
sam machen 

Genaue Abmessungen und Details zur korrekten Anlage 
taktiler Bodenwarn- und Bodenleiteinrichtungen sind in der 
ÖNORM V2101 angeführt. 

Verwirrung für blinde Menschen 

Pflasterstreifen zur „Verschönerung“ leiten 
Blinde in die Irre. 

Tastbare Lagepläne 

Kreuzungen und FußgängerInnenübergänge stellen komplexe 
Verkehrssituationen dar, in denen insbesondere blinde Menschen 
Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. Um ihnen die Orien
tierung zu erleichtern, sind auf den Anmeldetableaus der Ampeln 
tastbare Lagepläne angebracht. Mit Symbolen in tastbarer Form 
wird z.B. angezeigt, wo sich die Fahrbahn befindet, wie viele 
Spuren sie hat, ob ein Radweg oder eine Straßenbahnlinie kreuzt, 
ob eine Mittelinsel vorhanden ist. 

Vernetzung 

Ganz allgemein ist auch bei Leitsystemen zu beachten, dass sie 
flächendeckend eingesetzt werden. Insbesondere in Gefahrenbe
reichen, wie etwa bei Kreuzungen, sollten taktile und akustische 
Orientierungshilfen sehbehinderte Menschen unterstützen. So 
entsteht in Kombination mit vorhandenen Orientierungsmöglich
keiten (z.B. Häuser, Gartenzäune etc.) ein Netz, das gewährleistet, 
dass sich blinde Menschen im gesamten Gemeindegebiet selbst
ständig und möglichst gefahrlos von einem Ort zum anderen 
bewegen können. 
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h a l t e s t e l l e n
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 

Erreichbarkeit 

Haltestellen sollen für alle Menschen sicher, direkt und stufenlos 
erreichbar sein. Aus Sicherheitsgründen müssen sie auch leicht 
erkennbar sein: für die Fahrgäste und vor allem für die Auto
fahrerInnen, damit sie ihre  Aufmerksamkeit im Haltestellenbereich 
erhöhen. 

Wegweiser zur Haltestelle 

Ein taktiles Leitsystem weist blinden 
Menschen den Weg zur Haltestelle 
und kennzeichnet die Einstiegsstellen. 

Anlage einer Haltestelle 

Der Haltestellenbereich sollte optisch abgegrenzt werden, etwa 
durch einen Wechsel des Bodenbelages oder durch Boden
markierungen. Wichtig ist ebenfalls eine deutliche Abgrenzung 
des Haltestellenbereichs von der Fahrbahn (empfohlene 
Randsteinhöhe: 12–15cm). Die Größe des Haltestellenbereiches 
richtet sich nach dem Fahrgastaufkommen. Dabei ist auch 
genügend Platz für das Abstellen und Manövrieren von Roll
stühlen bzw. Kinderwagen einzuplanen. 

Das Ein- und Aussteigen wird sicherer, einfacher und auch 
bequemer, wenn der Gehsteig im Haltestellenbereich 
vorgezogen ist (sog. Haltestellenkaps). Selbstverständlich ist 
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der Haltestellenbereich von abgestellten Fahrzeugen freizuhalten! 
Optimal wäre es, den vorderen Ein- und Ausstiegsbereich zu 
kennzeichnen, um Menschen, die Schwierigkeiten beim Ein- und 
Aussteigen haben, das In-Kontakt-Treten mit dem Fahrpersonal 
zu erleichtern. 

Bei der Anlage eines Radweges ist zu beachten, dass dieser 
hinter dem Haltestellenbereich vorbeigeführt wird. So kann ver
hindert werden, dass ein- und aussteigende Fahrgäste und 
vorbeifahrende RadfahrerInnen einander behindern und es zu 
gefährlichen Situationen kommt. 

Fahrplan zu hoch angebracht 

Fahrpläne und sonstige Informationen für 
Fahrgäste sollten in einer Höhe von 1,20 bis 
max. 1,40 m montiert sein – so sind diese 
auch für Kinder lesbar. 

Beschilderung 

Mit einer klaren Beschilderung sind Haltestellen und Informa
tionen, wie Namen und verkehrende Linien, leicht zu erkennen 
und schnell abzulesen. Der bei entsprechender Schriftgröße gut 
lesbare Fahrplan sollte in einer Höhe von etwa 1,20 bis 1,40m 
angebracht sein. 

Ausstattung 

Ein gut ausgestalteter Haltestellenbereich hilft dabei, Wartezeiten 
angenehm zu überbrücken. Ein Wartehäuschen schützt vor Wind 
und Wetter, Sitzgelegenheiten werden insbesondere von älteren 
und behinderten Menschen gerne angenommen. Deutlich hörbare 
Ansagen im Haltestellenbereich bezüglich Nummer und Fahrtziel 
des einfahrenden Busses/der Straßenbahn stellen für blinde und 
sehbehinderte Fahrgäste eine wesentliche Erleichterung dar. 

Auch an eine Abschirmung vom Kfz-Verkehr sollte gedacht 
werden, denn die vorbeifahrenden Autos sind laut und insbe
sondere für blinde Menschen ist es wohl unangenehm und 
beängstigend, neben dem vorbeirollenden Verkehr zu stehen. 

Bepflanzung 

Bei einer Begrünung des Haltestellenbereiches sind die Pflanzen 
und ihr Pflanzort mit Bedacht auszuwählen. Die Bepflanzung 
darf den Fahrgästen nicht den Blick auf die Fahrbahn und den 
vorbeifließenden Verkehr verstellen und den FahrzeuglenkerInnen 
nicht die Sicht auf den Haltestellenbereich einschränken. 
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v o r s i c h t  f a l l e !
Baustellen und Gefahrenbereiche 

Unerwartete Hindernisse 

Unzureichend abgesicherte Baustellen 
können gewohnte Routen für Blinde 
unpassierbar machen. 

Baustellen können leicht zur Falle werden – speziell für Behin
derte, ältere Menschen und Kinder. Zu den Risiken mangel
haft abgesicherter Baustellen gehören die Verletzungsgefahr an 
schlecht ausgeführten Absperrungen oder an in den Gehsteig 
hineinragenden Konstruktionsteilen ebenso wie die Absturzgefahr 
in die Baugrube. 

Baustellen müssen daher deutlich sichtbar und gut abgesichert 
sein (s. ÖNORM V2104). Mit einfachen Latten in Bauchhöhe oder 
Flatterbändern ist es nicht getan: 
● Die Absicherung muss in ausreichendem Abstand zur Baugrube 

fix stehen und fest im Boden verankert sein. 
● Sie besteht aus mindestens zwei Querlatten, die möglichst 

kontrastreich sind, z.B. in rotweißer Lackierung. 
● VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere sehbehinderte 

Menschen, sollten mit bunten Farben, blinkenden Lampen und 
Ähnlichem auf den Baustellenbereich hingewiesen werden. 

● Das unterste Absperrelement sollte in Bodennähe, jedoch 
maximal 30cm über Grund montiert sein. So wird gewähr
leistet, dass dieses mit dem Langstock ertastet werden kann. 

● Die Oberkante der Absperrvorrichtung muss sich in einer Höhe 
von 100cm befinden. 

● Bei Absturzgefahr ist eine zusätzliche Mittelwehr erforderlich, 
d.h. zwischen dem obersten und untersten Brett wird noch ein 
weiteres Brett angebracht. 

Zu Baustellen- und Gefahrenbereichs
absicherungen siehe ÖNORM 2105 sowie 
Straßenverkehrsordnung § 90 „Arbeiten auf 
und neben der Straße“ und § 98 „Besondere 
Rechte und Pflichten des Straßenerhalters“. 

Absturzgefahr 

Schlecht gesicherte Baugruben 
bergen ein hohes Unfallrisiko für 
Kinder und blinde Menschen. 

Unzureichende Absicherung 

Plastikbänder sind als alleinige 
Absicherung von Baugruben 
ungeeignet. 

Verletzungsgefahr 

Unachtsam auf dem Gehsteig 
aufgestellte Leitern und Ähnliches 
gefährden blinde Menschen. 
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● Idealerweise wird die Baustelle mit Gittern, die ca. 1,80 m hoch 
sind, abgesichert (vgl. ÖNORM2105). So kann am besten ver
hindert werden, dass jemand in die Baugrube stürzt und dass 
z.B. Kinder die Baustelle betreten können. 

Werden Gehwege durch eine Baustelle unterbrochen und die 
FußgängerInnen „umgeleitet“, so muss dies in einer Art und 
Weise geschehen, die für alle klar ersichtlich ist. Richtungspfeile 
oder der Hinweis „FußgängerInnen bitte die gegenüberliegende 
Straßenseite benutzen“ sind für Blinde wertlos! Es empfiehlt sich, 
einen Ersatzgehsteig anzulegen. 

Positives Beispiel 

Entsprechend den Empfehlungen 
ausgeführte Baustellenabsicherung 

Absichern kurzfristiger Gefahrenstellen 

Auch bei kurzfristigen Reparaturarbeiten ist auf die Sicherheit 
von Blinden und Sehbehinderten zu achten. Oft werden Hilfs
mittel wie Leitern an die Hausmauer gelehnt oder quer über 
den Gehsteig aufgestellt. Blinde können solche Gegenstände 
nicht mit dem Langstock erkennen – sie laufen gegen die Leiter 
und erleiden Verletzungen im Kopf- und Brustbereich. Die 
umstürzende Leiter kann auch weiteren Schaden anrichten. 

Auch bei kurzfristigen „Baustellen“ ist eine ordnungsgemäße 
Absicherung oder Überwachung unbedingt notwendig. 

Erschwernisse im Winter 

Im  Winter haben Blinde und Sehbehinderte ebenso wie Rollstuhl
fahrerInnen besonders zu kämpfen: Gehsteige, Gehwege und 
FußgängerInnenübergänge sind nur mangelhaft geräumt, Schnee
haufen am Fahrbahnrand bilden zusätzliche Barrieren. 

Ein weiteres, für Blinde nicht erkennbares Hindernis sind an 
die Hauswand gelehnte Stangen, die vor Dachlawinen warnen. 
Auch hier besteht Unfall- und Verletzungsgefahr. Jede dieser 
Situationen erfordert eine spezielle Beachtung der Probleme, 
die für Menschen mit Behinderungen entstehen. 

Die genannten Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, im Alltag 
auf Details zu achten und die Bevölkerung für die Anliegen der 
behinderten VerkehrsteilnehmerInnen zu sensibilisieren. 

Auf Nummer sicher 

Ein richtig ausgeführter Ersatzgehsteig 
erlaubt das sichere Passieren einer Baustelle. 



STRASSENRAUM FÜR ALLE 

Kuratorium für Verkehrssicherheit, BM für Verkehr, Innovation und Technologie 34 

öffentlichkeitsarbeit
Verständnis und Akzeptanz 

Mit der Planung und Umsetzung behindertengerechter Maßnahmen im 
Verkehrsraum ist ein wichtiger Schritt getan. Damit die Maßnahmen auch die 
gewünschte Wirkung erzielen, ist es aber entscheidend, dass sie von 
allen VerkehrsteilnehmerInnen auch angenommen und „verstanden“ werden. 

Dies bedarf gezielter, begleitender Öffentlichkeitsarbeit, die im 
Wesentlichen zwei Ziele verfolgen sollte: 

● Akzeptanz für behindertengerechte Maßnahmen 
im Straßenraum fördern 

● Verständnis für die Probleme bewegungs- und 
sinnesbeeinträchtigter Menschen schaffen 

BürgerInnenbeteiligung 

Eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz konkre
ter Planungsschritte spielt die Einbeziehung der 
Bevölkerung, insbesondere von behinderten Mit
bürgerInnen oder – in größeren Gemeinden – 
BehindertensprecherInnen. Die Begegnung von 
BürgerInnen mit behinderten Menschen und die 
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gemeinsame Erarbeitung und Diskussion von Maßnahmen kann 
das Verständnis in hohem Maß fördern. Entscheidend ist hier 
auch die Kommunikation nach außen. Beschlüsse oder Teilergeb
nisse sollten in Gemeindemedien transparent gemacht werden. 

Information der Bevölkerung 

Informationsveranstaltungen oder -aktionen können sich an 
die gesamte Bevölkerung einer Gemeinde oder an eine bestimmte 
Zielgruppe richten. 

Beispiele für allgemeine Informationstätigkeit: 
● Information über die Probleme behinderter Menschen im 

Straßenverkehr (Motto: Verbesserungen für Behinderte 
sind Verbesserungen für ALLE!) – Informationsfolder, Artikel 
in der Gemeindezeitung etc. 

● projektbegleitende Berichterstattung über die Umsetzung 
oder Miteinbeziehung behindertengerechter Maßnahmen – 
Artikel in der Gemeindezeitung, Flugblätter etc. 

Beispiele für zielgruppenorientierte Informationstätigkeit: 
● Information für LadenbesitzerInnen über die Behinderung durch 

im Gehsteigbereich aufgestellte Dreieckständer, Drehgestelle, 
Wühlkisten und sonstige Verkaufsutensilien 

● Information von Baufirmen und Bauträgern über die 
behindertengerechte Baustellenabsicherung 

Das muss nicht sein! 

Unachtsam aufgestellte Warenkörbe oder 
andere Verkaufsutensilien vor einem 
Geschäft engen den Gehsteig ein. Rollstuhl
fahrerInnen kommen nur schwer vorbei. 

Marketing 

Behindertengerechte Gemeindepolitik kann – in geeigneter Weise 
nach außen kommuniziert – der Gemeinde einen Imagegewinn 
bringen. Zentrale Botschaft: „Wir tun etwas für alle 
BewohnerInnen und Gäste unserer Gemeinde.“ Ein 
Multiplikatoreffekt kann die Folge sein. So könnte 
etwa in Fremdenverkehrsgemeinden ein Quali
tätstourismus für bestimmte Zielgruppen 
(RollstuhlfahrerInnen, Blinde und Sehbehin
derte) entstehen. 

Die Veröffentlichung von behindertenge
rechten Maßnahmen im Verkehrsbereich 
auf Gemeindeebene ist auch für die 
einschlägige Fachwelt von Bedeutung. 
Bereits realisierte „Best Practice“
Beispiele können Ihre Gemeinde als 
Modell für eine gelungene Integration 
behinderter Menschen ausweisen. 
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r e c h t  f ü r  a l l e
Gesetze, Verordnungen & Normen 

Im Österreichischen Bundesverfassungsgesetz (BGBl. I Nr. 87/1997, 
Art. 7, Abs. 1) ist verankert, dass „niemand wegen seiner Behin
derung benachteiligt“ werden darf. „Die Republik (Bund, Länder 
und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von 
behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen 
des täglichen Lebens zu gewährleisten.“ 

Im Behindertenkonzept aus dem Jahr 1992 bekennt sich die 
österreichische Bundesregierung u.a. zu den Grundsätzen des 
behindertengerechten Bauens und des anpassbaren Wohnungs
baus. Demnach müssen öffentliche Gebäude und Anlagen sowie 
Wohnhäuser für alle behinderten Menschen zugänglich sein. Die 
Kompetenzbestimmungen der österreichischen Bundesverfassung 
enthalten aber keinen eigenen Tatbestand „Behindertenwesen“, 
was bedeutet, dass für Behindertenangelegenheiten nicht allein 
der Bund zuständig ist, im Sinne einer gesamtstaatlichen Auf
gabe, sondern Angelegenheiten Behinderter je nach Fachbereich 
in den verschiedensten Bundes- und Landesgesetzen bzw. -ver
ordnungen geregelt sind. 

Zur Zeit befindet sich ein „Bundes-Behindertengleichstellungsge
setz“ in Begutachtung. Darin wird u.a. eine konsequente barriere
freie Bauweise sowie das Recht auf selbstständige Benützung des 
öffentlichen Verkehrs gefordert. Sollte dieses Gesetz gemäß den 
Kernforderungen beschlossen werden, so würde dies behinderten 
Menschen und ihren Organisationen u.a. das Recht einräumen, 
„in allen Bereichen, in denen Benachteiligungen festgestellt wer
den, eine Verwaltungsbehörde und/oder ein Gericht anzurufen und 
in den Verfahren Parteienstellung zu haben. Im Privatrechtsbereich 
ist eine paritätisch besetzte Schlichtungsstelle einzurichten. 
Voraussetzung ist eine Beweislastumkehr bei Diskriminierungen.“ 

Baugesetze der Länder 

Zu den wichtigsten Landesgesetzen, welche sich auf die behin
dertengerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes beziehen, 
zählen die Baugesetze der Länder. Je nach Bundesland sind 
die Bestimmungen detailliert bis wenig detailliert. Die Wiener 
Bauordnung enthält die detailliertesten Bestimmungen. 

Burgenland: Burgenländische Bauverordnung (LGBl.Nr. 11/1998) 

Kärnten: Kärntner Bauordnung (LGBl.Nr. 62/1996), 
Kärntner Bauvorschriften (LGBl.Nr. 56/1985) 

Niederösterreich: NÖ Bauordnung (LGBl.Nr. 129/1996), 
NÖ Bautechnikverordnung 1997 (NÖ BTV) 

Oberösterreich: OÖ Bauordnung (LGBl.Nr. 66/1994), 
OÖ Bautechnikgesetz (LGBl.Nr. 67/1994) 
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Salzburg: Salzburger Bautechnikgesetz (LGBl.Nr. 75/1976) 

Steiermark: Steiermärkisches Baugesetz (LGBl.Nr. 59/1998) 

Tirol: Technische Bauvorschriften Tirol (LGBl.Nr. 89/1981), 
Tiroler Bauordnung (LGBl.Nr. 94/2001) 

Vorarlberg: Vorarlberger Baugesetz (LGBl.Nr. 52/2001/23/2003) 

Wien: Bauordnung für Wien (LGBl.Nr. 10/2003), 
Wiener Gehsteigverordnung (LGBl.Nr. 22/1984) 

ÖNORMEN 

Neben den gesetzlichen Bestimmungen finden sich wichtige An
haltspunkte zum Bauen ohne Barrieren in ÖNORMEN. Im Folgen
den wird eine Auswahl an ÖNORMEN aufgelistet, die zum Ziel 
haben, „die unterschiedlichen physischen Möglichkeiten aller Men
schen in der gebauten Umwelt besser berücksichtigen zu können“. 

ÖNORM B1600 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen 

ÖNORM B1601 Spezielle Baulichkeiten für behinderte und alte 
Menschen – Planungsgrundsätze 

ÖNORM B1602 Barrierefreie Schul- und Ausbildungsstätten und 
Begleiteinrichtungen 

ÖNORM V2100 Technische Hilfen für sehbehinderte und 
blinde Menschen – Taktile Markierungen an Anmelde
tableaus für Fußgänger 

ÖNORM V2101 Technische Hilfen für sehbehinderte und 
blinde Menschen – Akustische und tastbare Hilfssignale 
an Verkehrslichtsignalanlagen 

ÖNORM V2102/1 Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde 
Menschen – Taktile Bodeninformationen 

ÖNORM V2103 Technische Hilfen für sehbehinderte und 
blinde Menschen – Tragbare Sender zur Aktivierung von 
Hilfseinrichtungen für behinderte Menschen 

ÖNORM V2104 Baustellen- und Gefahrenbereichsabsicherungen 

ÖNORM V2105 Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde 
Menschen – Tastbare Beschriftungen 

ÖNORM V2106 Gelbe Armbinden für blinde und sehbehinderte 
Menschen 

Straßenverkehrsordnung 
Weiters ist die Straßenverkehrsordnung StVO (BGBl.Nr. 159/1960) 
zu beachten; sie enthält die gesetzlichen Bestimmungen 
betreffend Baustellenabsicherung, Anbringung von Verkehrstafeln, 
Kennzeichnung sehbehinderter Menschen u.Ä. 
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STRASSENRAUM FÜR ALLE 

k o n t a k t e
Auswahl 

NATIONAL 

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie – BMVIT 
Tel.: 0800215359; E-Mail: info@bmvit.gv.at 
http://www.bmvit.gv.at 

Bundesministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz 
Tel.: 01/71100-0; E-Mail: briefkasten@bmsg.gv.at 
http://www.bmsg.gv.at 

Kuratorium für Verkehrssicherheit – KfV 
Tel.: 01/71770-0; E-Mail: pr@kfv.at 
http://www.kfv.at 

Österreichischer Blindenverband 
http://www.oebsv.at 

Kärntner Blinden- und Schwerstsehbehindertenverband 
Tel.: 0463/55822 
http://www.blindenverband-ktn.at 

Landesgruppe Wien, Niederösterreich, Burgenland – 
Louis Braille-Haus 
Tel.: 01/98189-0; E-Mail: Landesgruppe@braille.at 
http://www.braille.at 

OÖ Blinden- und Sehbehindertenverband 
Tel.: 0732/652296-0 
E-Mail: office@blindenverband-ooe.at 
http://www.blindenverband-ooe.at 

Salzburger Blinden- und Sehbehindertenverband 
Tel.: 0662/431663-11 
E-Mail: blindenverband@sbg.ac.at 
http://www.oebsv.at/deutsch/4.htm 

Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband 
Tel.: 0316/682240-0; E-Mail: office@blind-on.at 
http://www.blind-on.at 

Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband 
Tel.: 0512/33422-0; E-Mail: blindenverband@tirol.com 
http://www.oebsv.at/deutsch/5htm 

Vorarlberger Blinden- und Sehbehindertenbund VBSB 
Tel.: 05572/58221; E-Mail: buero.vbsb@aon.at 
http://www.vbsb.website.at 

Hilfsgemeinschaft der Blinden und 
Sehschwachen Österreichs 
Tel.: 01/33035450; E-Mail: info@hilfsgemeinschaft.at 
http://www.hilfsgemeinschaft.at 

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für 
Verkehrssicherheit visuell behinderter Menschen 
E-Mail: wundsam@blickkontakt.or.at 
(Dr. Elisabeth Wundsam) 
http://www.service4u.at/blickkontakt/oeaw.html 

Verein Blickkontakt – Interessensgemeinschaft 
sehender, sehbehinderter und blinder Menschen 
Tel.: 01/4098222 
E-Mail: blickkontakt@blickkontakt.or.at 
http://www.service4u.at/blickkontakt 

Wolfgang Kremser – Blinde und sehbehinderte 
Menschen in Österreich: Probleme und Lösungen 
http://www.kremser.wonne.cc 

Barrierefrei – das Online-Behinderten-Magazin 
http://www.cybermaxworld.at/barrierefrei/Hauptseite.htm 

BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
Tel.: 01/5238921; E-Mail: office@bizeps.or.at 
http://www.bizeps.or.at 

Verband der Querschnittgelähmten Österreichs – VQÖ 
Tel./Fax: 01/6168678; E-Mail: fritz.gardavsky@vqo.at 
http://www.vqo.at 

Österreichischer Schwerhörigen Dachverband – ÖSB 
Tel.: 0316/2621571; E-Mail: info@oesb.or.at 
http://www.schwerhoerigen-netz.at 

INTERNATIONAL 

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV 
http://www.dbsv.org 

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband 
http://www.sbv-fsa.ch 

European Blind Union 
http://www.euroblind.org 
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Ölzeltgasse 3, 1031 Wien 

Tel.: 01 71770-0 
Fax: 01 71770-9 

E-Mail: pr@kfv.at 
http://www.kfv.at 

Radetzkystraße 2, 1030 Wien 

Tel.: 0800 215359 
Fax: 01 71162-7498 

E-Mail: info@bmvit.gv.at 
http://www.bmvit.gv.at 
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